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Abkürzungen 

Parteien 

CVP Christlichdemokratische Volkspartei 

DN Demokratisches Nidwalden 

FDP Freisinnig-Demokratische Partei 

SP Sozialdemokratische Partei 

SVP Schweizerische Volkspartei 

Gemeinden 

BEC Beckenried 

BUO Buochs 

DAL Dallenwil 

EMT Emmetten 

EBÜ Ennetbürgen 

EMO Ennetmoos 

HER Hergiswil 

ODO Oberdorf 

STA Stans 

SST Stansstad 

WOL Wolfenschiessen 

Behörden 

RR Regierungsrat  

KGER Kantonsgericht  

OGER Obergericht  
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1 Vorbemerkungen 

Die Hinweise der insgesamt 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlas-

sung wurden teilweise direkt in den Bericht an den Landrat aufgenommen. Zur Ver-

meidung von Doppelspurigkeiten werden diese Ergänzungen und Korrekturen des 

Vernehmlassungsberichts nachstehend nicht mehr aufgeführt. 

2 Antworten zu den Hauptfragen gemäss Fragenkatalog 

Hinweis: Enthaltungen werden nicht vermerkt. 

2.1 Anpassung der Entschädigungen für den Landrat 

2.1.1 Jahrespauschale für Landratssitzungen (Art. 3) 

Parteien 

 JA  NEIN  

 4  1 

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 1  0 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 25  1 

2.1.2 Sitzungsgeld für Doppelstunde (Art. 5 Abs. 1) 

Parteien 

 JA  NEIN  

 3  2 

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 1  0 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 24  3 
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2.1.3 Jährliche Beiträge an die Fraktionen (Art. 8 Abs. 1) 

Parteien 

 JA  NEIN  

 4  1 

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 1  0  

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 25  1 

2.2 Anpassung der Entschädigung für die Mitglieder des Regierungsrates 

Grundsätzliche Stellungnahmen 

Weil die Antworten je nach Vernehmlassungskategorie stark abweichen, werden 

nachstehend sowohl die verschiedenen Kategorien als auch ein Zusammenzug auf-

gelistet. 

Parteien 

 JA  NEIN  Separate Vorlage 

 0  0  5 

Regierungsrat und Gerichte  Separate Vorlage 

 JA  NEIN  

 1  0  2 

 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  Separate Vorlage 

 22  2  2 

Zusammenzug der Vernehmlassungen: 

 JA    NEIN   Separate Vorlage 

 23    2  9 

 

 

2.2.1 Jahresgehalt von 105 % der maximalen Besoldung gemäss Personalrecht als  
 Ausgangslage? (Art. 10 Abs. 1) 

Parteien 

 JA  NEIN   

 2  2   

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 3  0 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 11  14 
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2.2.2 Umrechnung dieses Jahresgehalts auf 85 % (hauptamtliche Tätigkeit)?  
 (Art. 10 Abs. 1) 

Parteien 

 JA  NEIN   

 0  4   

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 1  0 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 11  14 

 

2.3 Anpassung der Entschädigungen für die Gerichtspräsidien 

2.3.1 Anstieg des Gehalts in Berücksichtigung der richterlichen Tätigkeit? 
 (Art. 39 Abs. 2)? 

Parteien 

 JA  NEIN  

 4  1x 

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 2  0 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 26  0 

2.3.2 Gehaltsspanne für die Präsidien, bezogen auf die maximale Besoldung gemäss  
 Personalrecht (Art. 39): 

 Ober- und Verwaltungsgerichtspräsidium:  98 – 105 %; 

 Kantonsgerichtspräsidium I:  91 – 98 %; 

 Kantonsgerichtspräsidium II:  88 – 95 %; 

 Einzelrichter Schuldbetreibung und Konkurs:  81 – 88 %. 

Parteien 

 JA  NEIN  

 3  2 

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 2  0 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 25  1 
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2.4 Entschädigungen für die nebenamtlichen Richterinnen und Richter 

2.4.1 Sitzungsgeld für Doppelstunde (Art. 42 Abs. 1)? 

Parteien 

 JA  NEIN  

 4  1 

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 1  0 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 25  1 

2.4.2 Spesenpauschale für nebenamtliche Richterinnen und Richter (Art. 44)? 

Parteien 

 JA  NEIN  

 4  1 

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 1  0 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 24  0 

2.5 Anpassung der Entschädigungen für die Kommissionen 

2.5.1 Sitzungsgeld für Doppelstunde (Art. 48)? 

Parteien 

 JA  NEIN  

 4  1 

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 2  - 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 25  5 

2.5.2 Zulage für die Sitzungsleitung? (Art. 50)? 

Parteien 

 JA  NEIN  

 2  3 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 13  17 
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2.6 Verzicht auf Indexklausel 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Entschädigungsgesetzgebung periodisch 
überprüft und angepasst werden soll und dass deshalb auf die bisherige Indexklau-
sel (Art. 57 des geltenden Entschädigungsgesetzes) verzichtet werden soll. 

Parteien 

 JA  NEIN  

 2  3 

Regierungsrat und Gerichte 

 JA  NEIN  

 1  - 

Administrative Räte 

 JA  NEIN  

 25  1 

 

  wenn NEIN: 

 Erhöhung der Konsumentenpreise  Erhöhung 

 um 10 Punkte     um 5 Punkte 

  1      3 

3 Hinweise zu einzelnen Artikeln  

In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Änderungsanträge seitens der 
Vernehmlassungsteilnehmenden zu den einzelnen Bestimmungen der Vernehmlas-
sungsvorlage aufgeführt. In Bezug auf die Hauptfragen gemäss dem Fragenkatalog 
an die Vernehmlassungsteilnehmenden wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2 
verwiesen. 
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Bestimmungen Anträge Wer 

Art. 50 
(Sitzungsleitung) 

Zulage von 50 Pro-
zent 

CVP 

 
Zulage von 50 Pro-
zent, sofern keine 
Pauschale festgelegt 

STA, BEC 


